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VERORDNUNG
des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal vom 18. Dezember 2025, Zahl: 
612-6/02/2025, über die Vereinigung und Widmungsänderung Grundstück 271 der KG 77129 
St. Paul der Straße Hanns-Rader-Weg, erlassen werden

§ 1
Grundstücksvereinigung und Eintragung im Grundbuch

(1) Die Grundstücke mit den Einlagezahlen GP-Nr. 271 EZ: 41der KG 77129 wird mit dem 
GP-Nr. 568 EZ: 623 der KG 77129 vereint.

(2) Die Vereinigung wird im Grundbuch unter der Einlagezahl 623 eingetragen. Alle 
relevanten Rechte und Belastungen, die auf den vereinigten Grundstücken ruhen, sind 
gemäß der Bestimmungen des Grundbuchs zu behandeln.

§ 2
Widmung des Grundstücks als öffentliches Gut (Straßenverkehrsanlagen)

Das vereinheitlichte Grundstück ist gemäß dieser Verordnung als öffentliches Gut 
(Straßenverkehrsanlagen) zu nutzen. Es wird ausdrücklich festgelegt, dass die Nutzung des 
Grundstücks als öffentliches Gut (Straßenverkehrsanlagen) im Sinne der örtlichen 
Gemeindeverwaltung erfolgt.

§ 3
Widmungsänderung und Entzug der Widmung

(1) Die Widmung des Grundstücks als „Gemeindehaus“ kann ohne die ausdrückliche 
Zustimmung des Landesausschusses nicht aufgehoben oder geändert werden.

(2) Das Grundstück 271 EZ 41 KG 77129 wird nicht mehr als Gemeindehaus genutzt und 
eine Änderung der Nutzung wird erwogen, hierfür ist eine Zustimmung des 
Bürgermeisters erforderlich. 

§ 4
Zuordnung zum öffentlichen Gut – Straßenverkehrsanlagen

Da das Grundstück als nicht mehr benötigtes Gemeindehaus nicht mehr genutzt wird, ist es 
im Zuge der Grundstücksvereinigung als Teil des öffentlichen Gutes – 
Straßenverkehrsanlagen – umzuwidmen.

§ 5
Schlussbestimmungen

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Kundmachung in Kraft.

Der Bürgermeister:
Stefan Salzmann
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